
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Regelbedarfsätze, Unterhaltsleistungen
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen
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Ein Unterhaltsabsetzbetrag kann 
 unter bestimmten Voraussetzungen 
zur steuerlichen Entlastung geltend 
gemacht werden, wenn der gesetz-
liche Unterhalt geleistet wird, sich 
das Kind in einem Mitgliedstaat der 
EU, in einem EWR-Staat oder in der 
Schweiz aufhält, das Kind nicht dem 
Haushalt des Steuerpfl ichtigen 
 angehört und für das Kind keine 
 Familienbeihilfe bezogen 
wird.

Wenn keine vertragliche, gerichtliche oder be-
hördliche Festsetzung der Unterhaltsleistung 
 erfolgt ist, wird der Unterhaltsabsetzbetrag nur 
dann zuerkannt, wenn der Unterhalt in voller 
Höhe nachkommt. Mindestens müssen jedoch die 
monatlichen Regelbedarfsätze eingehalten wer-
den; diese werden jährlich mit 1. Juli angepasst:

Altersgruppe Für 2019

0 – 3 Jahre 208 Euro

3 – 6 Jahre 267 Euro

6 – 10 Jahre 344 Euro

10 – 15 Jahre 392 Euro

15 – 19 Jahre 463 Euro

19 – 28 Jahre 580 Euro

Der Unterhaltsabsetzbetrag beläuft sich monatlich auf: 
29,20 Euro für das erste Kind, 43,80 Euro für das zweite Kind 
und 58,40 Euro für jedes weitere Kind. Für Kinder, die nicht 
in Österreich leben, richtet sich die Höhe nach einem Preis-
vergleich des Statistischen Amtes der EU.


